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Statistik der Kinder- und Jugendhilfe 
Teil II: Angebote der Jugendarbeit 2025
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Art des Trägers der Kinder- und Jugendhilfe

Sofern die Kommune ein Angebot durchführt, ist je nach 
8NKRN\[TfZYNZ[LQJO\ NW\_NMNZ n;]PNWMJV\ "ofZ\URLQNZ 
EZePNZo#l XMNZ n8NVNRWMN XMNZ 8NVNRWMN^NZKJWM XQWN 
eigenes Jugendamt“ anzugeben.

Vor Ort kann es zu Abgrenzungsproblemen hinsichtlich 
der Art des Trägers der Kinder- und Jugendhilfe kommen, 
etwa bei der Abgrenzung des Kinder- und Jugendver-
bandes gegenüber dem Erwachsenenverband oder des 
Kinder- und Jugendverbandes gegenüber dem Wohlfahrts-
verband bzw. der kirchlichen Organisation. Die Entschei-
dung hinsichtlich der entsprechenden Angaben liegt beim 
Auskunftgebenden. Hierzu kann – wenn vorhanden – im 
Zweifelsfall mit „Dachorganisationen“ Kontakt aufgenom-
men werden.

Zu beachten ist, dass es sich beim anzugebenden Träger 
um einen anerkannten Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
handeln muss. 

"o;]PNWM%o#o>RPZJW\NW%@ZPJWR[J\RXWNW [RWM RW MNW PNWJWW\NW 
Kategorien zu verorten, sofern es sich um anerkannte 
Träger der Jugendhilfe handelt und öffentlich geförderte 
Angebote der Jugendarbeit im Sinne des §11 SGB VIII 
durchgeführt werden.

)B53<2C3?0/<2 "F37<@16:73E:716 ,>=?A8B53<2 B<2 
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Mit Jugendverband sind Kinder- und Jugendverbände im 
Sinne von Selbstorganisationen junger Menschen nach 
§12 SGB VIII gemeint. Das sind im Einzelnen z.B. Frei-
zeit-, Naturschutz-, und Sportjugendverbände ebenso wie 
die Kinder- und Jugendverbände der Hilfsorganisationen 
sowie die konfessionellen Kinder- und Jugendverbände.

In Sportjugenden und Jugendabteilungen von Sport-
^NZKeWMNWo'o%^NZNRWNW [RWM [XULQN 2WPNKX\N MNZ ;]PNWM%
arbeit nach §11 SGB VIII zuzuordnen und damit zu 
melden, die durch ihre Methodik insbesondere das Ziel 
verfolgen, die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zu fördern und zu deren Selbstbestimmung 
KNRa]\ZJPNW "oh) D83 G:::o#&
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Initiative

Jugendgruppen und Initiativen sind Gruppen, in denen 
sich junge Menschen zusammengeschlossen haben, um 
dauerhaft oder projektorientiert Angebote der Jugendarbeit 
durchzuführen. Sie gehören keinem Kinder- und Jugend-
verband und keinem Wohlfahrtsverband an. Initiativen 
der Jugendarbeit sind z.B. freie Jugendclubs, kultur-
pädagogische Dienste und Jugendkunstschulen, Kultur- 
und Medienwerkstätten, Jugendfarmen oder auch stadt-
teilorientierte Projekte.

Sofern die Initiative Mitglied bei einem Kinder- und 
Jugendverband bzw. einem Wohlfahrtsverband ist, soll 
die Merkmalsausprägung „Jugendgruppe, Initiative“ nicht 
angegeben werden, sondern „Jugendverband“ oder eine 

entsprechende Merkmalsausprägung zu einem Wohlfahrts-
^NZKJWM "oa&3& 2ZKNR\NZ_XQUOJQZ\$ 5N]\[LQNZ AJZR\e\R[LQNZ 
HXQUOJQZ\[^NZKJWMo#&

Organisation der „Evangelischen Kirche Deutsch-
lands“ oder Organisation der katholischen Kirche

Bezogen auf das „Diakonische Werk“ sowie den „Deut-
schen Caritasverband“ sind die Abgrenzungen zu den 
Organisationen der „Evangelischen Kirche Deutschlands“ 
und der katholischen Kirche nicht immer trennscharf und 
eindeutig möglich. Gleichwohl ist auch in diesen Fällen nur 
eine Angabe möglich.

Zu den Organisation der „Evangelischen Kirche Deutsch-
lands“ oder der Organisation der katholischen Kirche 
zählen hier nicht Kinder- und Jugendverbände wie zum 
Beispiel die „aej“ und der „BDKJ“. Diese und vergleichbare 
Organisationen werden im Rahmen der Erhebung als 
„Jugendverbände“ erfasst.

Rechtsform des Trägers der Kinder- und Jugendhilfe

Bei der Angabe zur Rechtsform des Trägers sind Eigen-
betriebe einer Gebietskörperschaft bei der Kategorie 
Gebietskörperschaft anzugeben.

Personelle Ressourcen des Trägers für die Durch-
führung von Angeboten im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit

Hier ist anzugeben, über welche personellen Ressourcen 
der auskunftsgebende Träger verfügt, die bei der Durch-
führung von Angeboten der Jugendarbeit eingesetzt 
werden können. Bei haupt- und nebenberuflich tätigen 
Personen sind nur die anzugeben, die beim auskunft-
gebenden Träger beschäftigt sind. Nicht anzugeben ist 
JU[X a&3& MRNo'oMNZ fZ\URLQN ;]PNWMYOUNPNZRWo'o;]PNWMYOUNPNZ 
oder ein Mitarbeitender des Kinder- und Jugendverbandes 
auf überörtlicher Ebene.

'<530=A@AD> "F*443<3 '<530=A3F#

Bei den Angaben zum Angebotstyp wird bei offenen An-
PNKX\NW a_R[LQNW n;]PNWMaNW\Z]Vo'oaNW\ZJUNZ "o8ZXi%o#o
6RWZRLQ\]WPl ]WM n;]PNWMLU]K$ ;]PNWM\ZNOOo'oD\JM\\NRU\ZNOOl 
unterschieden. Während der Einzugsbereich von Jugend-
aNW\ZNW Ka_& aNW\ZJUNW "o8ZXi%o#o6RWZRLQ\]WPNW gKNZ MNW 
sozialen Nahraum hinausgeht und überregional sein kann, 
so dass sich diese unter Umständen im weiten Sinne als 
übergreifende soziokulturelle Zentren verstehen können, 
zeichnen sich Jugendclubs, Jugendtreffs bzw. Stadtteil-
treffs in aller Regel allein durch ihren unmittelbaren sozial-
räumlichen Bezug aus. Dies gilt auch für „außerschulische 
Angebote an Schulen“ wie beispielsweise pädagogisch 
KN\ZN]\N EZNOOY]WT\No'o3N\ZN]]WP[JWPNKX\N$ MRN JUUNW 
DLQgUNZRWWNWo'oDLQgUNZ XOONW [\NQNW ]WM NRWNW eQWURLQ 
offenen Charakter haben wie Jugendtreffs. Der Kategorie 
der Jugendclubs, Jugendtreffs oder auch Stadteiltreffs sind 
für die Erfassung auch Bauwagen und Bauhütten zuzuord-
nen, sofern diese mit öffentlichen Mitteln gefördert werden.
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 Im Rahmen der Statistik zu den Angeboten der Jugend-
arbeit werden Einrichtungen bzw. Initiativen der mobilen 
Jugendarbeit erfasst, die Angebote der Jugendarbeit im 
Kontext des § 11 SGB VIII vorhalten. Das heißt: Sofern  
mobile Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Teil der  
;]PNWM[XaRJUJZKNR\ "oh)+ D83 G:::o# R[\$ OeUU\ [RN WRLQ\
hierunter.

 Internationale Jugendarbeit

 Als Internationale Jugendarbeit werden solche Veranstal-
tungen und Projekte bezeichnet, die im In- oder Ausland 
stattfinden und an denen Personen aus dem In- und 
2][UJWM \NRUWNQVNW "oa&3& ;]PNWMJ][\J][LQ$ ;]PNWMKN%
PNPW]WP$ HXZTLJVY[o#&

Den finanziellen und strukturellen Rahmen bieten ins-
besondere JUGEND IN AKTION in ERASMUS +, Deutsch-
Französisches Jugendwerk, Deutsch-Polnisches Jugend- 
_NZT$ MNZ <RWMNZ% ]WM ;]PNWMQRUONYUJW MN[ 3]WMN[ "oNRW%
[LQURNiURLQ MNZ <XXZMRWRNZ]WP[aNW\ZNWo#$ =JWMN[S]PNWM%
YUeWN "oK]WMN[UeWMNZKNaXPNWNo'oZNPRXWJUN 2KTXVVNWo#
]WM TXVV]WJUN ;]PNWMYUeWN "oD\eM\NYJZ\WNZ[LQJO\NWo#
sowie Stiftungen.

 Veranstaltungen und Projekte, die überwiegend einem 
schulischen Bildungszweck dienen, werden darunter nicht 
gefasst.

 Themenschwerpunkte

 Mit Themenschwerpunkten sind Themen und Inhalte sowie 
YeMJPXPR[LQN DN\\RWP[ "oRV DRWWN ^XW PN[\JU\N\NW CJQVNW-
KNMRWP]WPNW ]WM DR\]J\RXWNWo# PNVNRW\$ VR\ MNWNW [RLQ
bewusst beschäftigt bzw. auseinandergesetzt wird. Dabei 
geht es nicht um Einzelthemen des Angebots, sondern um 
das grundsätzliche Leitthema bzw. das Ziel, mit dem das 
Angebot stattfindet. Nicht erfasst werden soll das Selbst-
^NZ[\eWMWR[ Ka_& MRN 8Z]WMJ][ZRLQ\]WP MN[ EZePNZ[ "o_RN
etwa „Gemeinschaftserfahrung“, „Geselligkeit“, „Soziales 
=NZWNWl$ n7ZNRaNR\KN[LQeO\RP]WPlo#$ _XM]ZLQ MRN 2WPNKX\N
atmosphärisch geprägt werden sollen.

Für die gruppenbezogenen Angebote wird über die Erfas-
sung der Themenschwerpunkte nicht das trägerspezifische 
Selbstverständnis abgefragt. Das heißt beispielsweise, 
dass religiöse Gruppen, die vor allem sportlich aktiv sind, 
„sportbezogene Schwerpunkte“ angeben; die religiöse 
Grundausrichtung des Trägers soll mit diesem Schlüssel 
nicht erfasst werden. Im Bereich der offenen Angebote  
stellen Themenschwerpunkte die Inhalte dar, die neben 
dem offenen Bereich angeboten werden.

 Bei der Angabe „kein festgelegter Schwerpunkt“ ist keine 
weitere Angabe eines thematischen Schwerpunkts für das 
Angebot möglich.

 Schlüsselverzeichnis

Schlüssel zu den Themenschwerpunkten der zusätzlichen 
Aktivitäten neben dem „offenen Bereich“, der gruppenbe-
zogenen Angebote sowie der Veranstaltungen und Pro-
SNT\N "oVJ`& + ?NWW]WPNWo#

Schlüssel Themenschwerpunkt

01 Natur- und umweltbezogene Schwerpunkte  
"oa&3& ERNZ[LQ]\a$ FV_NU\[LQ]\a$ >gUU%
\ZNWW]WP$ 2]OOXZ[\]WPo#

02 Handwerklich-technische Schwerpunkte  
"oa&3& 6UNT\ZXWRT%$ >N\JUU% ]WM 9XUaJZKNR\NWo#

03 CN\\]WP[% ]WM 9RUO[\NLQWRTNW "oa&3& FVPJWP
mit Rettungsgerät, technische und medizi-
nische Hilfeleistungen, Erste-Hilfe-Kurse, 
ON]NZ_NQZ\NLQWR[LQN dK]WPNWo#

04 "o8N[NUU[LQJO\[%o#oYXUR\R[LQN$ QR[\XZR[LQN$
arbeitsweltbezogene, interkulturelle,  
weltanschauliche, religiöse Schwerpunkte  
"oa&3& EQNVNW _RN :WTU][RXW$ :W\NPZJ\RXW$
Migration, Berufsorientierung, Rechtsextre-
VR[V][$ "oEZJW[%o#o8NWMNZ$ DN`]JUR\e\$ 2]O%
klärung, Religion im Rahmen von Diskus- 
[RXW[Z]WMNW$ 6`T]Z[RXWNW X&b&o#

05 >NMRNW "oYeMJPXPR[LQNo# DLQ_NZY]WT\N
"oa&3& FVPJWP ]WM ?]\a]WP ^XW >NMRNW$
wie PC, Konsolen, digitale Medien, Handy, 
Video & Foto oder pädagogische Arbeit und 
Aufklärungsangebote zu digitalen Medien, 
Blogs, Webseiten, Computer- und Netz- 
_NZT[YRNUN$ 9JZM_JZNo#

06 9J][_RZ\[LQJO\URLQN DLQ_NZY]WT\N "oa&3&
<XLQNW$ 3JLTNW$ 6ZWeQZ]WP[OZJPNWo#

07 Jugendkulturelle und künstlerisch kreative 
DLQ_NZY]WT\N "oa&3& 3J[\NUW$ <]W[\ Ka_&
künstlerisches Gestalten, Musik, Tanz,  
EQNJ\NZ$ <XWaNZ\N$ 5R[LX[o#

08 DYRNUKNaXPNWN DLQ_NZY]WT\N "oa&3& 8N[NUU-
schaftsspiele, Gruppenspiele, Outdoorgames; 
nicht gemeint sind Computer- und Online-
[YRNUN$ MRN[N [RWM ]W\NZ (- JWa]PNKNWo#&

09 DYXZ\KNaXPNWN DLQ_NZY]WT\N "oa&3& <UN\\NZW$
Tanzsport, Turniere, Fußballcamps, Selbst-
^NZ\NRMRP]WP[T]Z[No#

10 Schwerpunkte im Bereich der Traditions- und 
3ZJ]LQ\]V[YOUNPN "oa&3& <JZWN^JUo'o7J[\WJLQ\o'o
7J[LQRWP$ EZJLQ\NWo#

11 Schwerpunkte im Bereich der Didaktik und  
>N\QXMRT "oa&3& ;]UNRLJ%<]Z[No#

12 Geschlechtsdifferenzierte Schwerpunkte  
"oa&3& 2WPNKX\N a]Z [N`]NUUNW @ZRNW\RNZ]WP
und geschlechtlichen Identität einschl. der 
EQNVNW 2]OTUeZ]WP ]WM DN`]JUR\e\o#

13 Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt 
]WM 8N_JU\YZe^NW\RXW "oNRW[LQURNiURLQ [N`]NU-
UNZ 8N_JU\o#

14 Schulbegleitende Angebotsschwerpunkte  
"oa&3& 9J][J]OPJKNWKN\ZN]]WP$ =NZWPZ]YYNWo#

15 3NZJ\]WPNW "oKN_][[\ RWR\RRNZ\N 3NZJ\]WP[-
gespräche, nicht gemeint sind spontane 
„Ratgebergespräche“ im normalen Alltag des 
2WPNKX\[o#

16 Sonstige

17 Kein festgelegter Schwerpunkt
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 Dauer und Häufigkeit

Veranstaltungen und Projekte:

Bei der Erfassung der Dauer und Häufigkeit von Veran-
staltungen und Projekten wird nach der Anzahl der Ver-
anstaltungstage gefragt. Hin- und Rückreisetage zählen  
als volle Tage. Im Falle geteilter oder unterbrochener  
Veranstaltungen oder Projekte sind die Tage des jeweiligen 
Angebots zu zählen, nicht die des Kalenderzeitraums.

 Veranstaltungen oder Projekte, die weniger als 3 Zeit- 
stunden umfassen, sind nicht anzugeben.

 Gewöhnlicher Durchführungsort

Als gewöhnlicher Durchführungsort ist der geografische 
Ort zu verstehen, an dem das Angebot in der Regel bzw. 
überwiegend stattfindet. Dieser ist mit Hilfe der entspre-
chenden Postleitzahl zu identifizieren.

Bei gruppenbezogenen Angeboten wird darüber hinaus  
der Ort bzw. die Art der Räumlichkeit, an denen die regel-
VeiRPNW "o8Z]YYNW%o#oEZNOONW [\J\\ORWMNW$ JKPNOZJP\& FW\NZ
die Kategorie „Sonstiges“ fällt dabei z. B. die Bildungs-
stätte, das Jugendzentrum u. Ä.

Als multilokale Angebote bzw. Angebote mit keinem festen 
Durchführungsort werden solche Angebote bezeichnet,  
die an verschiedenen Orten statt überwiegend an einem  
festen Standort stattfinden wie etwa überregionale Grup-
pentreffen in verschiedenen Jugendheimen oder Treffen  
an unterschiedlichen Standorten im öffentlichen Raum. 
Hier ist „00000“ einzutragen.

 Bei Angeboten im Bereich Veranstaltungen und Projekte, 
die im Ausland durchgeführt werden, ist: 11111 anzugeben.

 Öffentlicher Raum

 Als Ort des Angebots ist der öffentliche Raum anzugeben, 
wenn das Angebot in einem allgemein zugänglichen Be-
reich ohne soziale und physische Barrieren stattfindet, wie 
etwa Fußgängerzonen, Parkanlagen, Plätze, Wälder u. Ä.

-37:<36;3<23 B<2 (3@B163?7<<3<F&F(3@B163?

ENRUWNQVNWMN Ka_& 3N[]LQNZRWWNWo'o3N[]LQNZ KNR XOONWNW
Angeboten, gruppenbezogenen Angeboten sowie Ver-
anstaltungen und Projekten, sofern es sich um Freizeiten, 
Aus-, Fort- oder Weiterbildungen, Seminare oder Projekte 
handelt, sind Personen, die regelmäßig ein Angebot be-
suchen bzw. in Anspruch nehmen. 

Teilnehmende, die sich im Rahmen des Angebots kurz-
zeitig bzw. zu bestimmten Zeitpunkten freiwillig engagieren, 
sind als Teilnehmende und nicht als Ehrenamtliche bzw. 
freiwillig Engagierte zu erfassen.

5RN ENRUWNQVNWMNW ]WMo'oXMNZ 3N[]LQNZRWWNWo'o3N[]LQNZ
sind den Mitarbeitenden bekannt, so dass hierüber  
Angaben gemacht werden können. Bei Veranstaltungen 
und Projekten wie Festen, Feiern, Konzerten sowie Sport-
veranstaltungen und sonstigen Angeboten sollen hin- 
gegen lediglich die Gesamtzahl der Teilnehmenden bzw. 
3N[]LQNZRWWNWo'o3N[]LQNZ NZOJ[[\ _NZMNW&

In Bezug auf gruppenbezogene Angebote sind als Teilneh-
mende Kinder und Jugendliche zu fassen, die über einen 
Zeitraum von mindestens 3 Monaten regelmäßig an den 
Gruppenstunden teilgenommen haben.

In Bezug auf offene Angebote sind die jungen Menschen 
zu fassen, die regelmäßig über einen Zeitraum von minde-
stens 3 Monaten an bestimmten Öffnungstagen oder  
mehrmals in der Woche das offene Angebot besuchen –  
[X PNWJWW\N D\JVVKN[]LQNZRWWNWo'oD\JVVKN[]LQNZ&

2U[ ENRUWNQVNWMN Ka_& D\JVVKN[]LQNZRWWNWo'oD\JVVKN-
sucher mobiler Angebote werden hier junge Menschen ge-
fasst, die regelmäßig über einen Zeitraum von mindestens  
3 Monaten ein solches mobiles Angebot wahrnehmen.

 Da es für die Angebotsformen „Fest“, „Feier“, „Konzert“, 
„Sportveranstaltung“ und gegebenenfalls „Sonstiges“ unter 
Umständen nicht möglich ist, Angaben zur Altersverteilung 
der Teilnehmenden zu machen, sind hier nur Angaben zur 
Anzahl der Teilnehmenden zu machen.

 Typische Dauer und Häufigkeit

Offene Angebote:

Für die offenen Angebote wird bei der Erfassung der  
typischen Dauer und Häufigkeit des Angebots nach ein-
richtungsbezogenen und aufsuchenden Angeboten unter-
schieden.

Als „einrichtungsbezogene Angebote“ werden alle An-
gebote gefasst, die überwiegend in Räumlichkeiten statt-
finden. Das heißt, das Angebot findet in einem Haus oder  
in darin festgelegten Räumen oder in nur einem Raum  
oder auch auf einem zur Einrichtung gehörenden Außen-
gelände statt.

Aufsuchende Angebote umfassen solche, die die Kinder 
und Jugendlichen an ihren Treffpunkten im öffentlichen 
Raum aufsuchen. Diese können auch von Einrichtungen 
ausgehen. Zu aufsuchenden Angeboten zählen beispiels-
weise auch Spielmobile oder cliquenorientierte Arbeit im 
öffentlichen Raum.

 Die typische Dauer und Häufigkeit einrichtungsbezogener 
Angebote sollte sich nach den Öffnungszeiten richten,  
während sich diese bei aufsuchenden Angeboten aus den 
Präsenzzeiten der zum Angebot gehörenden tätigen  
Personen ergeben.

 Art der kooperierenden Schule

Unter Kooperation mit Schule ist die Zusammenarbeit  
mindestens eines Partners aus der außerschulischen  
Jugendarbeit mit einem schulischen Partner gefasst. Der 
konkrete Einsatz im gemeinsamen Projekt kann unter-
schiedlich gewichtet sein, die Kooperationspartner sollen 
aber mindestens in Abstimmungsprozesse des Projekts 
eingebunden sein, oder aber das Angebot sollte auf einer 
Kooperationsvereinbarung basieren. Schularten und deren 
Bezeichnungen können nach den Bundesländern variieren.

 Schulart

Zu den Schulen mit mehreren Bildungsgängen gehören 
Schularten wie die Gemeinschaftsschule, die Werkreal-
schule, die Mittelschule, die Oberschule, die Regelschule, 
MRN CNPRXWJU[LQ]UN$ MRN "oRW\NPZRNZ\No# DNT]WMJZ[LQ]UN [X_RN
die Stadtteilschule. Die Gliederung der Schularten unter-
scheidet sich in Teilen zwischen den Ländern.

 Schulform

 Als unterschiedliche Schulformen werden hier die Halb-
tagsschule, die offene Ganztagsschule, die teilgebundene 
Ganztagsschule sowie die gebundene Ganztagsschule 
NZOJ[[\& :W MNZ 9JUK\JP[[LQ]UN _NZMNW MRN DLQgUNZRWWNWo'o
Schüler nur vormittags unterrichtet. In der offenen Ganz-
\JP[[LQ]UN WNQVNW MRN DLQgUNZRWWNWo'oDLQgUNZ OZNR_RUURP JW
außerunterrichtlichen Angeboten teil. 
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 In der teilgebundenen Ganztagsschule, die über den 
Vormittagsunterricht hinaus an mindestens 3 Tagen pro 
HXLQN NRW PJWa\ePRPN[ 2WPNKX\ "o\ePURLQ VRWMN[\NW[ /
INR\[\]WMNW ]VOJ[[NWMo# QJ\$ WRVV\ NRW ENRU MNZ DLQgUN-
ZRWWNWo'oDLQgUNZ ^NZYOURLQ\NWM \NRU& :W MNZ PNK]WMNWNW 8JWa-
tagsschule, die über den Vormittagsunterricht hinaus an 
mindestens 3 Tagen pro Woche ein ganztägiges Angebot 
"o\ePURLQ VRWMN[\NW[ / INR\[\]WMNW ]VOJ[[NWMo# QJ\$ WNQ-
VNW MRN DLQgUNZRWWNWo'oDLQgUNZ ^NZYOURLQ\NWM \NRU&

 Bei der Durchführung des Angebots tätige Personen

Als tätige Personen werden diejenigen bezeichnet, die bei 
MNZ 5]ZLQOgQZ]WP MN[ 2WPNKX\[ JW_N[NWM [RWM ]WMo'oXMNZ
[RLQ JW MNZ GXZ% ]WMo'oXMNZ ?JLQKNZNR\]WP MN[ 2WPNKX\[
beteiligen. Bei Projekten und Veranstaltungen sind tätige 
Personen zu berücksichtigen, die zu einem überwiegenden 
Teil während der gesamten Laufzeit der Veranstaltung bzw. 
des Projekts anwesend gewesen sind.

Hauswirtschaftliches und technisches Personal sowie  
Beschäftigte aus der Verwaltung sind nicht zu  
berücksichtigen.

 Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen

Ehrenamtlich Tätige sind keine Teilnehmenden. Sie sind 
Personen jeglichen Alters, die freiwillig, unentgeltlich  
oder gegen eine geringfügige, unterhalb einer tariflichen  
Vergütung liegenden Aufwandsentschädigung sich für  
gemeinnützige Aufgaben in einem institutionellen Rahmen 
zur Verfügung stellen.

 Ehrenamtliches Engagement ist dabei gleichzusetzen mit 
freiwilligem, bürgerschaftlichem Engagement. Das freiwil-
lige Engagement sollte dabei regelmäßig oder über einen 
längeren Zeitraum oder bei bestimmten Veranstaltungen 
ausgeübt werden. Zu melden sind dabei auch ehrenamtlich 
pädagogisch Tätige, die nach § 74 Absatz 6 SGB VIII eine 
Fortbildungsmaßnahme besuchen. Nicht erfasst werden 
soll die freiwillige Tätigkeit von kurzer Dauer zu bestimmten 
Zeitpunkten oder verabredeten Terminen.

Unter ehrenamtlichem Engagement werden keine Aktivi-
täten gefasst, die von haupt- oder nebenberuflich Tätigen 
als Überstunden oder im Rahmen eines Praktikums, des 
7ZNR_RUURPNW DXaRJUNW ;JQZN[ "o7D;o#$ MN[ 7ZNR_RUURPNW cTXUX-
PR[LQNW ;JQZN[ "o7c;o# XMNZ MN[ 3]WMN[OZNR_RUURPNWMRNW[\N[
"o375o# PNUNR[\N\ _NZMNW&

Haupt- und nebenberuflich pädagogisch tätige  
Personen

Bei den haupt- und nebenberuflich tätigen Personen 
sind nur die anzugeben, die in einem vertraglichen Be-
schäftigungsverhältnis zum durchführenden Träger der 
fOONW\URLQNW XMNZ OZNRNW "o<RWMNZ% ]WMo# ;]PNWMQRUON [\NQNW&
Als hauptberuflich pädagogisch Tätige werden diejenigen 
bezeichnet, die in der Regel mindestens mit der Hälfte der 
tarifrechtlich geregelten wöchentlichen Arbeitszeit beim 
durchführenden Träger der Kinder- und Jugendhilfe ange-
stellt sind. Die Tätigkeit der hauptberuflich bzw. hauptamt-
lich Beschäftigten muss nicht nur auf das jeweilige Angebot 
bezogen sein, aber die Tätigen müssen bei der Durchfüh-
Z]WP MN[ 2WPNKX\[ JW_N[NWM [NRW ]WMo'oXMNZ [RLQ JW MNZ
GXZ% ]WMo'oXMNZ ?JLQKNZNR\]WP MN[ 2WPNKX\[ KN\NRURPNW&

Als nebenberuflich pädagogisch tätige Personen werden 
diejenigen bezeichnet, die mit weniger als der Hälfte der 
tarifrechtlich geregelten wöchentlichen Arbeitszeit gegen 
Entgelt tätig sind. Die Tätigkeit der nebenberuflich bzw.  
nebenamtlich Beschäftigten muss nicht nur auf das  
jeweilige Angebot bezogen sein, aber die Tätigen  
müssen bei der Durchführung des Angebots anwesend 
[NRW ]WMo'oXMNZ [RLQ JW MNZ GXZ% ]WMo'oXMNZ ?JLQKNZNR\]WP
des Angebots beteiligen.

 Sonstige pädagogisch tätige Personen

Unter sonstige pädagogisch tätige Personen werden hier 
Honorarkräfte, geringfügig Beschäftigte, Personen im  
7ZNR_RUURPNW DXaRJUNW ;JQZ "o7D;o#$ RV 7ZNR_RUURPNW cTXUX-
PR[LQNW ;JQZ "o7c;o#$ RV 3]WMN[OZNR_RUURPNWMRNW[\ "o375o#
[X_RN AZJT\RTJW\RWWNWo'oAZJT\RTJW\NW$ MRN [RLQ gKNZ NRWNW
längeren Zeitraum in der Organisation befinden, gefasst. 
Die Tätigkeit muss nicht nur auf das jeweilige Angebot 
bezogen sein, aber die oben genannten tätigen Personen 
müssen bei der Durchführung des Angebots anwesend 
[NRW ]WMo'oXMNZ [RLQ JW MNZ GXZ% ]WMo'oXMNZ ?JLQKNZNR\]WP
des Angebots beteiligen.

 Zu den sonstigen tätigen Personen zählen auch Personen, 
die im Rahmen eines Ausbildungsgangs bei der Durch-
führung von Angeboten der Jugendarbeit tätig sind. Hierzu 
gehören beispielsweise auch Studierende der Dualen 
Hochschulen oder an Berufsakademien.

 Herkunftsland der Teilnehmenden bei Internationaler 
Jugendarbeit

 Hier ist der Schlüssel des jeweiligen Staates einzutragen.

 Erforderliche Signiernummern sind der separaten Unter-
lage „Schlüssel der Staatsangehörigkeiten“ zu entnehmen.
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